
Stadt Zürich 
Gemeinderat 

Schriftliche Anfrage 

GR Nr. 2025/ 536 

12.November 2025 

von Pascal Lamprecht (SP) , 
Reto Brüesch (SVP), 

. Sandra Gallizzi (EVP) 
und 4- Mitunterzeichnenden 

Die Stadt Zürich nimmt als grosse öffentliche Arbeitgeberin eine Vorbildfunktion in der 
beruflichen Grundbildung wahr. lernende befinden sich in einer sensiblen Phase ihrer 
beruflichen Entwicklung und verdienen eine qualitativ hochwertige, faire und geschützte 
Ausbildung . Insbesondere sind folgende Punkte zentral : angemessene Vertrags- und 
Rekrutierungspraktiken, Verhinderung von Ausbeutung als billige Arbeitskräfte, Schutz vor 
Mobbing , Diskriminierung und sexualisierter Belästigung, niederschwellige Beratungs- und 
Beschwerdestellen sowie die Gewährleistung gleicher Standards bei Kooperationen mit 
privaten Ausbildungsbetrieben. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Die Deutschschweizer Kantone haben Unternehmen empfohlen, Lehrverträge erst ab dem 1. 
November des Vorjahres abzuschliessen, um Jugendlichen die Berufs- und Lehrstellensuche 
zu erleichtern . Wie setzt die Stadt Zürich diese Empfehlung als Vorbildbetrieb um (konkret: 
interne Weisungen , Fristen, Praxis bei Ausschreibungen von Lehrstellen)? 

2. Wie viele lernende werden aktuell durch die Stadt Zürich ausgebildet, und in welchen 
Berufen? 

3. Wie viele lehrende werden aktuell durch private Ausbildungsbetrieben in der Stadt Zürich 
ausgebildet und in welchen Berufen? 

4. Mit welchen Instrumenten und Massnahmen stellt die Stadt sicher, dass lernende nicht als 
günstige Arbeitskräfte eingesetzt werden, sondern eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
erhalten? 

5. Welche Regelungen gelten für Zusatzleistungen/Benefits für lernende der Stadt Zürich (z. 8 . 
Monats- oder Jahres-ÖV-Abos, Sportangebote, psychologische Beratung, 
Kursvergütungen)? Unterscheiden sich diese Leistungen je nach Departement oder 
Berufsfeld? liegen Vergleichsdaten zu privaten Ausbildungsbetrieben vor? 

6. Welche internen Anlaufstellen und Meldewege stehen lernenden der Stadt Zürich im Fall 
von Mobbing, Diskriminierung oder sexual isierter Belästigung zur Verfügung? Wie werden 
Berufsbildner:innen und Vorgesetzte im Umgang mit solchen Fällen sensibilisiert und 
geschult? 

7. Welche Unterstützungsangebote oder Beratungsstellen der Stadt Zürich stehen lernenden 
offen, die sich in externen (privaten) Ausbildungsbetrieben befinden? 

8. Welche Massnahmen bestehen zur Früherkennung und Unterstützung von lernenden, die 
unter psychischer oder physischer Belastung leiden? Gibt es spezifische 
Stressbewältigungs- oder psychologische Beratungsangebote speziell für lernende? Wie 
wird sichergestellt , dass lernende in externen Betrieben ebenfalls Zugang zu diesen 
Angeboten haben? 

9. Welche Rolle spielt die Stadt Zürich bei externen Ausbildungsstätten und wie gestaltet die 
Stadt Zürich die Zusammenarbeit mit externen Ausbildungsbetrieben? Nach welchen 
Kriterien werden diese Partner ausgewählt, und wie überprüft die Stadt die Qualität der 
Ausbildung dort? 

10. Wie viele lernende wurden in den letzten fünf Jahren nach Abschluss der Lehre von der 
Stadtverwaltung unbefristet übernommen? Bitte die Zahlen pro Jahr angeben sowie den 
Anteil in Prozent gemessen an den Lehrabschlüssen pro Jahr? 



11. Welche konkreten Massnahmen kann die Stadt Zürich ergreifen oder hat sie ergriffen, um die 
Integration von lernenden nach Abschluss der Lehre in die Verwaltung zu verbessern (z. B. 
Praktikums-/Überbrückungsstellen , Mentoring, Weiterbildungsangebote, priorisierte 
Stellenvermittlung)? 

12. Existiert in der Stadt Zürich ein zentraler Stellenpool oder eine koordinierte Vermittlungsstelle 
für abschliessende lernende, um nahtlose Anschlusslösungen zu ermöglichen? Wenn ja: 
Welche Zugangsbedingungen gelten und wie viele lernende konnten über diesen Pool in 
eine Anschlussstelle vermittelt werden (Zahl/Pro Jahr)? 
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